
Anlage 10a
(zu 2.1.6.2)

Behörde Ort, Datum

Aktenzeichen

Einbürgerungszusicherung

� Dem Einbürgerungsbewerber � Der Einbürgerungsbewerberin

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n)

Geburtstag Geburtsort

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

und folgenden Familienangehörigen

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname(n) Geburtstag Geburtsort

wird die Einbürgerung für den Fall zugesichert, dass der Verlust der

Staatsangehörigkeit(en) nachgewiesen wird.

Diese Einbürgerungszusicherung gilt bis einschließlich .

Sie wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass sich die Sach- und Rechtslage bis zum Ablauf dieser Frist nicht ändert.

(Dienstsiegel)
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